Aktuelle Debatten – Fragen zu Staat aus der Sicht der Soziologie – Josef Hochgerner

1) Wie wird Staat im Text definiert? 

Hochgerner stellt in seinem Kapitel den Staat zum einen als juristische Person, zum anderen als ein Herrschaftsinstrument dar, das sich als Nationalstaat ausformt. 

Der Staat als juristische Person:

Staat ist sowohl Subjekt (Akteur) als auch Objekt (Gegenstand) von Veränderungen. 

Die Staatsmacht wurde durch Führerfiguren konzentriert, die den Staat nicht nur repräsentiert, sondern auch personifiziert haben. 

In der Zeit des Vormärz kam es zu einer Auseinandersetzung über Verfassungen und Hoheitsrechte zwischen den „Göttinger Sieben“ und König Ernst August von Hannover. Der Übergang vom Staat als Personifizierung hin zur juristischen Person wird hier hervorgehoben:

Der Staat soll nicht mehr durch eine Herrscherfigur (Ludwig XIV. – „Der Staat bin ich.“; Hitler, Stalin, Napoleon) personifiziert, sondern durch eine Verfassung institutionalisiert werden. 

Nach den Göttinger Sieben ist der König die Funktion innerhalb des Staates. Der Staat ist eine juristische Person. 

Der Staat als Herrschaftsinstrument und seine Ausformungen als „Nationalstaat“:

Die Entstehung eines Staates wird als Institutionalisierung von Rechtsnormen („Herrschaft“) für die Bevölkerung in einem bestimmten Land beschrieben.

3 Hauptkomponenten machen den Staat nach Jellineks „Drei-Elemente-Lehre“ aus:

· Staatsgewalt (=Rechtsordnung, Rechtssystem)

· Staatsvolk 

· Staatsgebiet

Das Rechtssystem eines Staates hat für die Staatsangehörigen (juristisch) und für die Bevölkerung (soziologisch) Gültigkeit, dessen Unterscheidung sehr wichtig ist:

Juristisch: 

Gesetze gelten für alle im Zuständigkeitsbereich und für alle Staatsbürger mit Aufenthalt im Ausland.

Für alle im Zuständigkeitsbereich gibt es aber unterschiedliche Regelungen je nach Rechtsstatus. Auch wird unter denen unterschieden, die nicht die Staatsbürgerschaft haben (z.B. Touristen, Diplomaten, Menschen, die geschäftlich oder asylsuchend im Staat). 

Für alle Staatsbürger mit Aufenthalt im Ausland bestehen Sonderregelungen, die von zwischenstaatlichen Abkommen abhängig sein können.

Soziologisch:

Der unterschiedliche Rechtsstatus gestaltet in verschiedener Weise die Voraussetzungen für das Zusammenleben, den Aufbau von sozialen Beziehungen und für die Entwicklung von Lebensgrundlagen. 

Rechtsordnungen verschiedener demokratischer Rechtsstaaten versuchen auf die Diversität der Gesamtbevölkerung einzugehen und das Zusammenleben zu ordnen. 

In heutigen soziologischen Analysen wird die Bedeutung von „Staat“ nicht unbedingt mit „Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen“ oder Herrschaft als „Sonderfall von Macht“ assoziiert; vielmehr liegen Assoziationen mit sozialer Wohlfahrtstaat oder staatlichen Einrichtungen (z.B. Schulen, Polizei, …) näher.

2) Welche soziologischen Staatsmodelle werden im Text angesprochen? (Kommt es dabei zu Überschneidungen mit der politikwissenschaftlichen Beschäftigung mit Staat, bzw.: Wie gestalten sich diese Überschneidungen?)

Palumbo & Scott haben folgende 3 Staatsmodelle charakterisiert:

a) Das instrumentalistische Staatsmodell nach Karl Marx und Friedrich Engels

Marx und Engels sehen den Staat als ein Instrument der herrschenden Klasse, welches der Sicherung ihrer Macht sowie der Durchsetzung ihrer Interessen dient. 

b) Das realistische Modell nach Max Weber 

Weber zufolge ist der Staat ein „auf das Mittel der legitimen Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis von Menschen über den Menschen“. Er bleibt nur bestehen, wenn sich die beherrschten Menschen der Autorität der jeweils Herrschenden fügen. 

In Bezug auf welche inneren Rechtfertigungsgründe und äußeren Mittel sich diese Herrschaft stützt, formulierte Weber die drei „reinen Typen legitimer Herrschaft“: 

· Rationale Herrschaft

· Traditionale Herrschaft

· Charismatische Herrschaft

Weiteres definierte Weber, was Macht, Herrschaft und der Staat ist:

Macht bedeutet für ihn „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“. 

Herrschaft heißt für ihn „die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“. 

Staat ist für ihn ein „politischer Anstaltsbetrieb, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt.“ 

c) Das pluralistische Modell nach Emile Durkheim

Nach Durkheim fungiert der Staat als ein „gesellschaftliches Gehirn“, welches sich im Zuge der Evolution vergrößert hat. Seine Vorstellungen vom Staat kommen jenen der modernen sehr nahe. Die Aufgaben des Staates liegen für ihn darin, Dienste für die Gesellschaft zu leisten sowie die Sicherung und Verbesserung der Lebensgrundlagen seiner Bürger zu fördern. 

Sowohl die Politikwissenschaften als auch die Soziologie sehen in der Gesellschaft und in der Summe ihrer Institutionen, sozialen Klassen des menschlichen Zusammenlebens sowie Beziehungen eine Kraft, die den Staat umformen und verändern kann.

Die Begriffe „Gesellschaft“ und „Staat“ genießen in beiden Disziplinen einen zentralen Stellwert, was in den Analysen zur Entstehung und Veränderung von Gesellschaft und modernem Staat/Staatsbegriff bemerkbar ist.
Die Soziologie legt das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft dar: 

Die Gesellschaft schafft sich selbst und den Staat. Der Staat ist ein Prozess, „Gewordenes und Werdendes“.
Die Politikwissenschaften zeichnen explizit den Wandel des Begriffsverständnisses der Gesellschaft und des Staates nach: 

Die Gesellschaft war im 19. Jhdt. umhüllt mit einer rechtlichen und kaufmännischen Bedeutung, die einen zeitlichen Wandel hin zum neutralen, umfassenderen Begriff durchmachte. Dieser beinhaltet die Summe der einzelnen Menschen, sozialen Klassen sowie aller möglichen Institutionen. 

Der Staat, der keine ewige Einrichtung ist, wurde im 19. Jhdt. als Einrichtung verstanden, die das Gesamtwohl einer Gesellschaft im Auge behielt, die geprägt und zerrissen war von Einzelinteressen und Klassenauseinandersetzungen. 

Heute wird unter dem Staatsbegriff nach den Politikwissenschaften alles Mögliche verstanden – Land und Staatsapparat. Er ist die Summe verschiedener Einrichtungen sowie die Idee einer Gesamtheit, des Staatswesens. 

Eine Überschneidung der Politikwissenschaften und der Soziologie ist in ihren Theorien und Methoden gegeben. 

Wissenschaftliche Analysen von Staat sind in der Verbindung von Empirie & Theorie zu finden. 

Beide beziehen die historische Dimension, den Vergleich unterschiedlicher Gesellschaften, mit ein, die per se niemals vernachlässigt werden darf. 

3) Das Verhältnis von Staat und Gesellschaft ist im Text von besonderem Interesse. Wie wird dieses Verhältnis für verschiedene historische Abschnitte dargestellt? 

Der Staat: 

· in Strukturen und Funktionen veränderbar( als Prozess statt „Gestalt“ aus Institutionen und Normen zu verstehen

· ist „Gewordenes und Werdendes“; durchläuft Lebenszyklen

( große Imperien wie Rom oder UdSSR werden im Laufe der Zeit schwach und vergehen. 

(neben dem Kollaps, der als Wandel zu verstehen ist, gibt es auch eine Kontinuität

· Im juridischen Sinne: Staat wird Rechtsnachfolger des vorherigen 

· Im soziologischen Sinne: Kontinuität ergibt sich aus sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen, politischen Ambitionen und Zielsetzungen der Menschen im betreffenden Gebiet.

· Menschliche Gesellschaft im Staat gegliedert 

Die Gesellschaft:

· Begriff beschreibt neben anderen (wie Kultur und Zivilisation) Kontinuität.

· umfasst inhaltlich, räumlich und zeitlich mehr als ein Begriff von Staat fassen kann

· Staat begründet nicht die Gesellschaft (obwohl er sie oberflächlich formt), sondern die Gesellschaft begründet und formt den Staat

· Sie schafft sich selbst und den Staat

· Ist ständig in Bewegung(Dynamik findet innerhalb von sozialen Systemen (z.B. Nation, Staat, Wirtschaft, …) und in Wechselwirkung zwischen ihnen statt

Die Gleichsetzung der Begriffe „Staat“ und „Gesellschaft“ ist alleine aus Gründen der soziologischen Analysen nicht möglich.

Geht es um den Staat werden Wechselwirkungen zwischen ihm und der Gesellschaft untersucht.

Geht es um die Gesellschaft betrifft dies meist Teilgesellschaften, aber auch die Gesellschaft eines Staates oder die Weltgesellschaft. 

4) Wie wird der Einfluss der Globalisierung auf den Staat beschrieben? 

Um die globale Herausforderungen (z.B. Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Armut neben Reichtum und Überfluss) bewältigen zu können, bedarf es einer weltweiten Kooperation zwischen Staaten, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen. 

Nach Hochgerner werden sich die nationalstaatlichen Herangehensweisen für globale Themen als unzureichend und hinderlich erweisen.

Lösungen für globale Probleme und Bedrohungen sowie die Realisierung von Potentialen der Globalisierung müssen verstärkt einen transnationalen Charakter annehmen. Sie werden sowohl soziale als auch politische Strukturen erfordern, die jenseits der bisher höchsten Organisationsstufe der modernen Nationalstaaten zu verorten sind.

Das nächste Ziel darf kein globaler Bundesstaat sein, sondern es müssen transnationale Institutionen sein. Diese Institutionen brauchen die zusammenwachsende Weltgesellschaft, um über traditionelle Staatsgrenzen hinaus wirken zu können.

In Zukunft muss die Soziologie sich selbst globaler verstehen und verhalten als bisher (statt nationalstaatlich). 

